
 

 

Rubrik: Gerichtliche Entscheide und Vorladungen im SHAB 
Unterrubrik: Weiterer Gerichtsentscheid 
Publikationsdatum: SHAB 05.04.2022 
Voraussichtliches Ablaufdatum: 05.04.2023 
Meldungsnummer: UV02-0000001757 
 

Publizierende Stelle 
Bezirksgericht Bülach, Spitalstrasse 13, 8180 Bülach

Gerichtlicher Entscheid Fritz Vollenweider gegen 
Hasler Sonnenstoren GmbH

Klagende Partei:  
Fritz Vollenweider 
Rebweg 22  
8302 Kloten 

Beklagte Partei:  
Hasler Sonnenstoren GmbH 
CHE-358.808.920 
Hohstrasse 4 
8302 Kloten 

Angaben zum gerichtlichen Entscheid:  
Ausweisung (Rechtsschutz in klaren Fällen) 

1. Der Eingang des Ausweisungsgesuchs vom 12. Januar 2022 wird bestätigt. 

2. […] 

3. Der Gesuchsgegnerin wird eine Frist von 10 Tagen ab Zustellung dieser Verfügung 
angesetzt, um schriftlich in zweifacher Ausfertigung zum Ausweisungsbegehren Stellung 
zu nehmen. Allfällige Beweismittel sind im Doppel mit der Stellungnahme einzureichen. 

Die vorgenannte Frist wird – bei Vorliegen zureichender Gründe – höchstens einmal und 
nur kurz erstreckt. Es wird keine Nachfrist angesetzt.  

Bei Säumnis entscheidet das Gericht aufgrund der Akten. 

4. Schriftliche Mitteilung an den Gesuchsteller unter Beilage eines Einzahlungsscheines 
(mit Gerichtsurkunde) sowie an die Gesuchsgegnerin unter Beilage von Doppeln von act. 
1 sowie act. 2/1-8 (mit Gerichtsurkunde) sowie an die Bezirksgerichtskasse Bülach. 

5. […] 

6. Die gesetzlichen Fristenstillstände gelten nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO). 



Geschäftsnummer: ER220006-C 

Entscheiddatum: 18.01.2022 

Gerichtliche Entscheidinstanz:  
Bezirksgericht Bülach, Einzelgericht 

Frist: 10 Tage 
 
Die gesetzlichen Fristenstillstände gelten nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO). 

Kontaktstelle:  
Bezirksgericht Bülach, 
Spitalstrasse 13,  
8180 Bülach
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